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Wohnungsämter zu mieten oder andere Baulich
keiten in Gemeinschaftsarbeit zu Kulturräumen 
oder Kulturhäusern herzurichten. Für die Ausge
staltung und Einrichtung der Kulturräume oder 
Kulturhäuser sind die Verwaltungsstellen der Staat
lichen Kommission für Kunstangelegenheiten be
ratend heranzuziehen, g g

(1) Für die planvolle Arbeit in den Kulturräumen 
oder Kulturhäusern sind die örtlichen Kulturkom
missionen in Zusammenarbeit mit den demokrati
schen Parteien und Massenorganisationen sowie den 
Räten der Gemeinden verantwortlich.

(2) Die Kulturräume oder Kulturhäuser in den 
Gemeinden stehen den VdgB-BHG für ihre Auf- 
klärungs- und Schulungsarbeit nach gemeinsam auf
gestellten Versammlungs- und Veranstaltungs
plänen mit den Kulturkommissionen zur Verfügung.

(3) In den Gemeinden, in denen eine Bauernstube 
besteht, wird die VdgB-BHG in Zusammenarbeit 
mit den Friedenskomitees, den Ausschüssen der 
Nationalen Front, den Kulturkommissionen und den 
Gemeindevertretungen die kulturelle Tätigkeit in 
ihrem Veranstaltungsplan für die Bauernstube mit 
berücksichtigen. Hierfür trägt der Sekretär der 
VdgB-BHG die Verantwortung.

§ 6
(1) Die Verwaltung der Kulturräume oder Kultur

häuser wird von den Räten der Gemeinden aus
geübt. Diese haben Gebühren für Miete, Licht, Hei
zung, Wasser usw. zu tragen. Die Ausgaben sind 
durch Einsparungen im Haushalt oder Mehrein
nahmen zu ermöglichen.

(2) Die für die Schaffung und Einrichtung der 
Kulturräume oder Kulturhäuser notwendigen Mate
rialien sind in den Plan zur Mobilisierung der ört
lichen Reserven aufzunehmen und vordringlich be
reitzustellen.

(3) Die Verwaltung der Bauernstuben unterliegt 
der Verantwortlichkeit der Vorstände und Leitun
gen der VdgB-BHG. g rj

Die gemäß der Anordnung vom 15. November 
1951 zur Schaffung von Kulturräumen (Bauern
stuben) oder Kulturhäusern in den Gemeinden der 
Deutschen Demokratischen Republik (MinBl. S. 129) 
durch die Verwaltung geschaffenen Bauernstuben 
sind in Kulturräume umzubenennen.

§ 8
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung 

in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. No

vember 1951 zur Schaffung von Kulturräumen 
(Bauernstuben) oder Kulturhäusern in den Gemein
den der Deutschen Demokratischen Republik (MinBl.
S. 129) außer Kraft.

Berlin, den 17. März 1952
Ministerium des Innern

I. V.: W a r n k e  
Staatssekretär

Zweite Anweisung*
über

die Ausgabe von Schwerbeschädigten-Ausweisen.

Vom 10. März 1952

Gemäß § 12 der Ersten Durchführungsbestim
mung vom 18. Dezember 1951 zu § 28 des Gesetzes 
der Arbeit — Einbeziehung der Schwerbeschädig
ten in den Produktionsprozeß (GBl. S. 1185) wird 
über die Ausgabe von Schwerbeschädigten-Aus
weisen folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Bei Ablehnung eines Antrages auf Erteilung 

eines Schwerbeschädigten-Ausweises und bei Ent
zug des Schwerbeschädigten-Ausweises ist durch die 
Abteilung Sozialwesen ein schriftlicher Bescheid zu 
erteilen. Dieser Bescheid hat eine Rechtsmittel
belehrung zu enthalten.

(2) Gegen die Ablehnung des Antrages auf Er
teilung eines Schwerbeschädigten-Ausweises, gegen 
den Entzug des Schwerbeschädigten-Ausweises und 
gegen die ärztliche Feststellung des Grades des 
Körperschadens ist die Beschwerde zulässig.

(3) Die Beschwerde kann schriftlich bei der Kreis
beschwerdekommission für Schwerbeschädigten
fragen oder bei der Abteilung Sozialwesen des Rates 
des Stadt- oder Landkreises innerhalb von 14 Tagen 
nach Zustellung eingelegt werden.

§ 2
(1) Die Kreisbeschwerdekommission für Schwer

beschädigtenfragen ist beim Rat des Stadt- oder 
Landkreises zu bilden. Sie besteht aus einem 
Vertreter der Abteilung Sozialwesen als Vorsitzen
dem, ferner aus je einem Vertreter der Abteilung 
Arbeit, der Abteilung Gesundheitswesen, des Kreis
vorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes (FDGB) und aus einem Schwerbeschädigten, 
der vom Kreisvorstand des FDGB zu benennen ist.

(2) Gegen die Entscheidung der Kreisbeschwerde
kommission für Schwerbeschädigtenfragen ist die 
weitere Beschwerde bei der Landesbeschwerdekom
mission für Schwerbeschädigtenfragen ebenfalls in
nerhalb von 14 Tagen nach Zustellung zulässig, die 
endgültig entscheidet.

§ 3
Die Landesbeschwerdekommission für Schwerbe

schädigtenfragen ist bei der Hauptabteilung Arbeit 
des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit der 
Landesregierung zu bilden und besteht aus einem 
Vertreter der Abteilung Sozialwesen als Vorsitzen
dem, ferner aus je einem Vertreter der Abteilung 
Arbeitskraftlenkung, des Ministeriums oder der 
Hauptabteilung Gesundheitswesen, des Landesvor
standes des FDGB und aus einem Schwerbeschädig
ten, der vom Landesvorstand des FDGB zu be
nennen ist.

* 1. Anweisung (GBl. 1951 S. 1187).


